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meisten Ländern verboten ist. FGM/C ist in der Schweiz 
auch strafbar, wenn sie im Ausland durchgeführt wird.

— dass Erziehungsberechtige ihre Fürsorgepflichten ver-
letzen und sich strafbar machen, wenn sie ein Mädchen 
nicht vor einer Beschneidung schützen (wenn zum Bei-
spiel das Mädchen beim Besuch bei Verwandten im Her-
kunftsland beschnitten würde).

— dass Sie, wenn Sie weitere Schritte/Abklärungen planen, 
diese den Eltern und/oder dem Mädchen transparent 
kommunizieren.

Multiplikatorin beiziehen

Ziehen Sie für Gespräche wann immer möglich eine Multi-
plikatorin bei. Multiplikatorinnen sind interkulturell Vermit-
telnde, Dolmetschende, Aktivistinnen und andere Schlüs-
selpersonen, die sich gegen weibliche Genitalbeschneidung 
engagieren und Erfahrung in diesem sensiblen Thema vor-
weisen können. Meist sind es Migrantinnen, die selbst aus 
den betroffenen Communities stammen. Multiplikatorinnen 
vermitteln zwischen betroffenen Gemeinschaften/Familien 
und Fachstellen/Fachpersonen.

Die nationale Anlaufstelle des Netzwerks gegen 
Mädchenbeschneidung Schweiz kann Sie mit 
solchen Multiplikatorinnen in Kontakt bringen 
(→ Seite 36 ff.).
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1. Niedriges Risiko, nicht akut

Sensibilisierung der Eltern & vorsichtige 
Beobachtung des Kindes; langfristige Ko-
operation/Beobachtung entscheidend

Beispiele für Massnahmen: (regelmässige) 
Gespräche mit Multiplikatorin, schriftliche 
Erklärung/Vereinbarung, die von den El-
tern unterschrieben wird.

2. Hohes Risiko, akut

Sensibilisierung der Eltern & vorsichtige 
Beobachtung des Kindes; langfristige Ko-
operation/Beobachtung entscheidend

Allenfalls (regelmässige) gynäkologische 
Untersuchung. Falls eine solche durchge-
führt wird, muss die Untersuchung durch 
eine im Thema erfahrene Kinder- & Ju-
gendgynäkologin und in einer geschütz-
ten Situation erfolgen. Das Mädchen soll 
sich auf Wunsch durch eine Person des 
Vertrauens begleiten lassen dürfen.

 — Falls FGM/C: → Nr. 4
 — Falls keine FGM/C: → Nr. 1 oder Nr. 2

Bei Bedarf psychosoziale Begleitung des 
Mädchens durch Fachpersonen, die bzgl. 
FGM/C erfahren sind.

Abklären, ob es eine allfällige Ausreise des 
Mädchens zu verhindern gilt (bspw. durch 
Hinterlegung des Reisepasses).

Abklären, ob es eine allfällige Einreise ei-
ner Beschneiderin/eines Beschneiders zu 
verhindern gilt.

Im Notfall: Besteht für das Mädchen eine 
unmittelbare Gefahr, dann kontaktieren 
Sie unverzüglich eine lokale Kinderschutz-
gruppe, die KESB und/oder die Polizei.

3. Verdacht auf FGM/C

Gynäkologische Untersuchung durch eine 
im Thema erfahrene Kinder-& Jugendgy-
näkologin und in einem geschützten Rah-
men. Das Mädchen soll sich auf Wunsch 
durch eine Person des Vertrauens beglei-
ten lassen dürfen.

 — Falls FGM/C: → Nr. 4
 — Falls keine FGM/C: → Nr. 1 oder Nr. 2

Bei Bedarf psychosoziale Begleitung des 
Mädchens durch Fachpersonen, die bzgl. 
FGM/C erfahren sind.

Bei fortbestehender Gefährdung:
Meldung an die KESB.

4. FGM/C wird festgestellt

Adäquate psychosoziale Unterstützung 
& Gesundheitsversorgung des Mädchens 
durch Fachpersonen, die bzgl. FGM/C er-
fahren sind.

Abklären, ob eine Gefährdungseinschät-
zung bzw. Unterstützung für weitere Mäd-
chen im Umfeld erforderlich ist?

 — Falls ja, → Nr. 1– 4

Abklären, ob die Eltern ihre Einstellung 
gegenüber FGM/C geändert haben und 
bereit sind, bei bereits stattgefundener 
Beschneidung alle möglichen Massnah-
men mitzutragen, die im Sinne der Ge-
sundheit des Mädchens angestrebt wer-
den. Abklären, inwiefern sie bereit sind, 
allfällige jüngere, noch unbeschnittene 
Töchter vor FGM/C zu schützen (glaub-
würdige Hinweise auf Wertewandel & Ver-
haltensänderung).

Das Mädchen informieren über die Mög-
lichkeit, Strafanzeige zu erstatten und/
oder Ansprüche nach dem Opferhilfege-
setz geltend zu machen (je nach Alter).

Meldung an die KESB.

Abklären, ob eine Anzeige an die Strafbe-
hörde erfolgen soll/muss.

Leitlinien zum Vorgehen bei einer drohenden Genitalbeschneidung. 

Stratégies concertées MGF Belgique, 2014; Stadt Hamburg, 2013; UEFGM, 2017.

In jedem Fall

 — Anlaufstellen des Netzwerks gegen Mädchenbeschneidung Schweiz beiziehen
 — Multiplikatorin beiziehen
 — Dialog mit der Familie (je nach Situation, Ihrer Rolle als Fachperson und soweit der Schutz und die Integrität des Mädchens dadurch nicht zusätzlich gefährdet werden)
 — Je nach Fallkonstellation und Kooperationsbereitschaft der Eltern sind einvernehmliche oder zivilrechtliche Kindesschutzmassnahmen (Meldung an die KESB) zu ergreifen.
 — Bestehende Meldepflichten an die KESB bzw. Anzeigepflichten an die Strafbehörden beachten




